
 
 
 
 
 
 
 

 

Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nrn. 1 bis 3) und 
den Personalkosten (Nr. 4) zusammen. 
 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für  
 

a) Kommandowagen (KdOW) 2,75 € 

b) Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2,92 € 

c) Mannschaftstransportwagen (MTW) 3,00 € 

d) Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 2,97 € 

e) Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 4,25 € 

f) Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20) 7,88 € 

g) Löschgruppenfahrzeug (LF16) 6,08 € 

h) Gerätewagen Logistik (GW-L2) 6,52 € 

 
 

2. Ausrückestundenkosten 
 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar 
zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst 
werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen 
Ausrückestundenkosten erhoben. 
 

Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 
 

a) Mehrzweckfahrzeug (MZF) 29,75 € 

b) Mannschaftstransportwagen (MTW) 28,62 € 

c) Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 56,79 € 

d) Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 74,23 €  

e) Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20) 159,64 € 

f) Löschgruppenfahrzeug (LF16) 134,42 € 

g) Gerätewagen Logistik (GW-L2) 88,17 € 

h) Tragkraftspritzenanhänger (TSA) 25,10 € 

 
 
3. Arbeitsstundenkosten 

 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten 
Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht 
werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort 
vorübergehend nicht in Betrieb ist. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen 
Stundenkosten erhoben. 
 

Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 
 

a) Tauchpumpe 19,70 € 

b) Wassersauger 25,00 € 

c) Motorsäge 12,80 € 

d) Drohne 57,85 € 

 
 
4. Personalkosten 

 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken 
aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden 
werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird 
folgender Stundensatz berechnet: 28,00 € 

 
4.2 Sicherheitswachen 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 
1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen 
Feuerwehrdienstleistenden (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG): 16,40 € 

 
Abweichend von Nummer 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde 
berechnet. 
 
 

5. Kosten für sonstige Leistungen 
 

5.1 Leistungen der Schlauchpflegeanlage 
 

a) Schlauchpflege je Schlauch 16,00 € 

b) Druckprüfung Saugschlauch pauschal 15,00 € 
 

5.2 Leistungen Dritter je entstandenem und nachgewiesenem Aufwand 
 

5.3 Falschalarm durch private und gewerbliche Brandmeldeanlagen (Störalarme) 
 

Für die Einsätze wird im Wiederholungsfall (innerhalb eines Jahres) 
eine Pauschale berechnet von 550,00 € 

 
5.4 Böswillige Alarme 

 

Für Einsätze, die durch böswilligen Falschalarm ausgelöst werden, 
wird eine Pauschale berechnet von 950,00 € 

 


